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Reisekostenordnung des Vereins … (Vereinsname)

§ 1 Geltungsbereich
Diese Ordnung gilt für alle Mitglieder, Vorstandsmitglieder, Helferinnen und Helfer sowie sonstige Personen, die im Auftrag oder im Interesse des Vereins tätig sind und dadurch Reisekosten verauslagen.

§ 2 Anspruch auf Erstattung
(1) Anspruch auf Erstattung besteht, wenn die Reise bzw. Fahrt im Auftrag oder im nachweislichen Interesse des Vereins erfolgt.
(2) Ein Rechtsanspruch besteht nur, wenn dies in der Satzung, durch Vorstandsbeschluss oder durch vertragliche Regelung (z. B. Honorarvertrag, Übungsleitervertrag) vorgesehen ist.

§ 3 Erstattungsfähige Kosten
Erstattungsfähig sind insbesondere:
Fahrtkosten zu Sitzungen des Vorstands oder Vereinsgremien,
Fahrten zu Wettbewerben, Veranstaltungen oder Schulungen im Interesse des Vereins,
Fahrten im Rahmen von Einkaufstätigkeiten oder Materialtransfers für den Verein,
Dienstreisen im Rahmen einer Beauftragung durch den Verein,
Verpflegungskosten im Rahmen einer Abwesenheit nach § 4 dieser Ordnung.

§ 4 Fahrtkostenerstattung
(1) Die Fahrtkostenerstattung erfolgt wahlweise:
pauschal: in Höhe von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer bei Nutzung eines privaten Pkw,
gegen Nachweis: bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten (Fahrkarten sind beizufügen).
(2) Eine höhere Pauschale als 0,30 Euro wird nicht erstattet.

§ 5 Verpflegungspauschalen (Verpflegungsmehraufwand)
(1) Für Reisen mit einer Abwesenheit von mindestens acht Stunden können folgende Pauschalen geltend gemacht werden:
14 Euro bei einer Abwesenheit von mehr als 8 bis unter 24 Stunden,
28 Euro bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden.
(2) Bei mehrtägigen Reisen wird für den An- und Abreisetag jeweils eine Pauschale von 14 Euro gewährt, unabhängig von der genauen Abwesenheitsdauer.
(3) Werden Mahlzeiten durch Dritte (z. B. Veranstalter, Hotel, Verein) bereitgestellt, sind die Pauschalen ggf. entsprechend zu kürzen (Frühstück: -20 %, Mittag-/Abendessen: je -40 %).

§ 6 Antragstellung
(1) Die Reisekosten sind spätestens innerhalb von drei Monaten nach der betreffenden Reise oder Fahrt unter Verwendung des offiziellen Formulars abzurechnen.
(2) Verspätet eingereichte Anträge können zurückgewiesen werden.

§ 7 Verzicht auf Erstattung / Spende
(1) Auf einen bestehenden Anspruch auf Erstattung kann verzichtet werden.
(2) In diesem Fall muss:
ein ordnungsgemäßer Erstattungsantrag gestellt werden und
eine schriftliche Verzichtserklärung erfolgen (z. B. mit dem Hinweis: „Ich verzichte auf die Auszahlung und spende diesen Betrag dem Verein.“).
(3) Der Verein stellt über den Betrag, auf dessen Auszahlung verzichtet wurde, eine Zuwendungsbestätigung aus.
(4) Die Verzichtserklärung muss innerhalb von drei Monaten nach Entstehung des Anspruchs erfolgen.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am [Datum] durch Beschluss des Vorstands in Kraft. Änderungen bedürfen ebenfalls eines Vorstandsbeschlusses.
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